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Studienreglement betreffend den 
deutschsprachigen Bildungsgang Pflege HF 
(höhere Fachschule)

vom 13.03.2019 (Stand 01.09.2018)

Der Staatsrat des Kantons Wallis

eingesehen das Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 13. Dezember 
2002 (BBG);

eingesehen die Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Aner-
kennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der  höheren Fach-
schulen vom 11. September 2017 (MiVo-HF);
eingesehen das Gesetz über die Fachhochschule Westschweiz Valais/Wal-
lis (HES-SO Valais/Wallis) vom 16. November 2012;
eingesehen die Verordnung über die Geschäftsführung und die Finanzkon-
trolle sowie die Leistungen der HES-SO Valais/Wallis vom 16. Dezember 
2014;
eingesehen die Vereinbarung zwischen der Hochschule für Gesundheit der 
HES-SO Valais/Wallis und dem Berner Bildungszentrum Pflege vom 27.Ja-
nuar 2017;
eingesehen den Rahmenlehrplan für den Bildungsgang Pflege HF des ge-
samtschweizerischen Branchenverbands für die Bildung im Gesundheitswe-
sen vom 9. November 2016 (OdA Santé);
eingesehen das Betriebsmodell Bildungsgang Pflege HF Visp vom 23. No-
vember 2016,
auf Antrag des für die Bildung zuständigen Departements,

verordnet:1)

1) Im vorliegenden Reglement gilt jede Bezeichnung der Person, des Status oder der 
Funktion in gleicher Weise für Mann und Frau.

* Änderungstabellen am Schluss des Erlasses
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1 Allgemeine Bestimmungen

Art.  1 Geltungsbereich

1 Das vorliegende Studienreglement regelt insbesondere die Zulassungsvor-
aussetzungen, den Inhalt und die Struktur, die Promotionsregeln sowie das 
abschliessende Qualifikationsverfahren des Bildungsgangs zur diplomierten 
Pflegefachfrau HF bzw. zum diplomierten Pflegefachmann HF geführt durch 
die Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis.
2 Es legt zudem die Verfügungskompetenzen fest.

Art.  2 Ziel

1 Der Bildungsgang führt zum eidgenössisch anerkannten Abschluss als di-
plomierte Pflegefachfrau HF bzw. diplomierter Pflegefachmann HF.

Art.  3 Schulanstellung - Betriebsanstellung

1 Als  Schulanstellungs-Studierende  gelten  Studierende,  die  einen  Ausbil-
dungsvertrag mit der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis 
abschliessen (Art.  14 Abs. 1 und 2).  Die Hochschule für Gesundheit  der 
HES-SO Valais/Wallis organisiert die Praktika.
2 Als  Betriebsanstellungs-Studierende  gelten  Studierende  (Art.  14  Abs.  1 
und 3), die über einen Arbeitsvertrag mit einem von der Schule anerkannten 
Ausbildungsbetrieb  (Gesundheitsinstitution)  verfügen  und  einen  Ausbil-
dungsvertrag mit der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis 
abgeschlossen haben

2 Zulassung

Art.  4 Voraussetzungen

1 Für eine Zulassung in den regulären Bildungsgang Vollzeit (3 Jahre) müs-
sen vom Kandidaten folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein:

a) Abschluss  einer  dreijährigen  Berufsausbildung mit  eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis,  einem Diplom einer  Fachmittelschule  oder  einer 
Handelsschule oder ein Maturitätszeugnis;

b) Grundlagenkenntnisse in Physik, Chemie, Biologie;
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c) bestandene Eignungsabklärung, welche in vier Schritten erfolgt (Kom-
petenzen-Portfolio, schriftlicher Eignungstest, Eignungspraktikum, Eig-
nungsgespräch), und

d) Arztzeugnis (höchstens 6 Monate alt), das die körperliche und psychi-
sche Eignung zur Ausübung des Berufs attestiert.

2 Für eine Zulassung in den verkürzten Bildungsgang Vollzeit (2 Jahre) müs-
sen vom Kandidaten folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein:

a) Abschluss  einer  dreijährigen  Berufsausbildung mit  eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis Fachfrau-mann Gesundheit FaGe;

b) bestandene Eignungsabklärung, welche in vier Schritten erfolgt (Kom-
petenzen-Portfolio, schriftlicher Eignungstest, Eignungspraktikum, Eig-
nungsgespräch), und

c) Arztzeugnis (höchstens 6 Monate alt), das die körperliche und psychi-
sche Eignung zur Ausübung des Berufs attestiert.

3 Für die Zulassung von Betriebsanstellungs-Studierenden muss zusätzlich 
ein Arbeitsvertrag für die gesamte Ausbildungsdauer vorliegen.
4 Die kumulativen Anforderungen zur Ausübung des Berufs sind:

a) körperliche und psychische Belastbarkeit;

b) manuelles Geschick;

c) Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Teamfähigkeit, und

d) Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit.
5 Vorbehalten bleibt die Zulassung aufgrund einer gleichwertigen Qualifikati-
on (Art. 13 Abs. 2 MiVo-HF).

Art.  5 Ablauf Eignungsabklärung

1 Die Eignungsabklärung enthält folgende Elemente:

a) das Kompetenzen-Portfolio muss vollständig eingereicht werden und 
den Qualitäts-anforderungen genügen;

b) im schriftlichen Eignungstest werden Selbst- und Fachkompetenz ge-
prüft, insbesondere die flexible und analytische Denkfähigkeit und die 
Schnelligkeit im Auffassen und Verarbeiten einer Situation;

c) im zwei Tage dauernden Eignungspraktikum werden die Handlungs- 
und Sozialkompetenz sowie die Fach- und Methodenkompetenz des 
Kandidaten beurteilt;

d) im Eignungsgespräch wird die Selbst-, die Sozial- und die Fachkompe-
tenz  sowie  die  Arbeitsmotivation  abgeklärt.  Bei  einer  Wiederholung 
wird das Gespräch von zwei Experten geführt.
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2 Gemäss den internen Weisungen betreffend die Eignungsabklärung und 
die Zulassung zum deutschsprachigen Bildungsgang Pflege HF muss für die 
Fortsetzung des Verfahrens der vorhergehende Schritt bestanden sein.
3 Aus wichtigen Gründen, insbesondere bei gleichwertiger Vorbildung, kön-
nen den Kandidaten auf  Entscheid der  Direktion der Hochschule für  Ge-
sundheit der HES-SO Valais/Wallis mit Vormeinung der Aufnahmekommissi-
on des deutschsprachigen Bildungsgangs Pflege HF einzelne Teile der Eig-
nungsabklärung erlassen werden.
4 Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Eignungsabklärung werden in 
internen Weisungen betreffend die Eignungsabklärung und die Zulassung 
zum deutschsprachigen Bildungsgang Pflege HF geregelt. Diese Weisungen 
werden von den Direktionen der Hochschule für Gesundheit Wallis und des 
Berner Bildungszentrums Pflege gemeinsam verabschiedet.

Art.  6 Übertritte aus anderen Studiengängen der Pflege auf Stufe HF 
oder FH

1 Übertritte von Kandidaten aus anderen Bildungs- oder Studiengängen der 
Pflege auf Stufe HF oder FH können erfolgen, sofern freie Studienplätze ver-
fügbar sind. Sie finden auf Beginn eines Semesters statt.
2 Kandidaten aus anderen Bildungs- oder Studiengängen der Pflege reichen 
anstelle  eines  Kompetenzen-Portfolios  ein  begründetes  Übertritts-Gesuch 
und  sämtliche  Qualifikationsunterlagen  bezüglich  Schule  und  Praxis  aus 
dem bisherigen Studiengang ein.
3 Die weiteren Schritte des Verfahrens (schriftlicher Eignungstest, Eignungs-
praktikum und Eignungsgespräch) werden nur durchgeführt, sofern an der 
persönlichen und beruflichen Eignung des Kandidaten Zweifel bestehen.
4 Kandidaten, welche die Promotionsbedingungen im deutschsprachigen Bil-
dungsgang Pflege HF (höhere Fachschule) gemäss Artikel 25 des vorliegen-
den Reglements definitiv nicht erfüllt haben oder aus disziplinarischen Grün-
den ausgeschlossen worden sind, können nach einer Frist von 5 Jahren wie-
der zugelassen werden, sofern sie die Zulassungsvoraussetzungen gemäss 
Artikel 4 des vorliegenden Reglements erneut erfüllen.
5 Im Zulassungsentscheid wird gleichzeitig verfügt, ob und wie die im bisheri-
gen Bildungsgang erbrachten Studienleistungen angerechnet werden.
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Art.  7 Wiederholungen und Gültigkeit des Zulassungsentscheids

1 Kompetenzen-Portfolio,  Eignungstest,  Eignungspraktikum und  Eignungs-
gespräch können bei ungenügender Beurteilung je einmal wiederholt wer-
den.
2 Wird  ein  wiederholter  Teil  erneut  als  ungenügend beurteilt,  ist  die  Eig-
nungsabklärung als Ganzes definitiv nicht bestanden.
3 Kandidaten, welche die Eignungsabklärung nicht bestanden haben, kön-
nen diese wiederholen, jedoch frühestens nach Ablauf eines Jahres. Dabei 
werden ihnen die im ersten Verfahren bestandenen Teile erlassen, sofern 
diese nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen. Im Übrigen gelten auch in der 
zweiten Eignungsabklärung die Absätze 1 und 2 dieses Artikels.
4 Bei wiederholtem Nichtbestehen kann die Eignungsabklärung frühestens 
nach fünf Jahren wieder absolviert werden.
5 Ein positiver Zulassungsentscheid ist in der Regel zwei Jahre gültig. Die 
Direktion entscheidet in Sonderfällen, namentlich bei Krankheit, Unfall, Mut-
terschaft, Militär-, Zivilschutz und Feuerwehrdienst.

Art.  8 Entscheide

1 Die  Direktion der  Hochschule für  Gesundheit  der  HES-SO Valais/Wallis 
verfügt auf Antrag des Verantwortlichen der Eignungsabklärung über:

a) die Befreiung von einzelnen Elementen der Eignungsabklärung;

b) die Zulassung aufgrund einer gleichwertigen Qualifikation;

c) den Umfang der Eignungsabklärung gemäss Artikel  6 Absatz 3 des 
vorliegenden Reglements;

d) die Zulassung zum Bildungsgang, und

e) die Anrechnung bereits erbrachter Studienleistungen.
2 Die Direktion der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis er-
öffnet dem Studierenden den Entscheid per Einschreiben mit Rechtsmittel-
belehrung.
3 Die  Direktion der  Hochschule für  Gesundheit  der  HES-SO Valais/Wallis 
kann gegebenenfalls beschliessen, die Anzahl von Anmeldungen aufgrund 
von vor- und bekanntgegebenen Kriterien einzuschränken, namentlich An-
zahl der zugesicherten Betriebsanstellungsplätze in anerkannten Betrieben, 
Datum der Einreichung des Dossiers oder Alter des Kandidaten.
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3 Ausbildung

Art.  9 Allgemeines

1 Die Ausbildung ist ein praxisorientierter Bildungsgang der Tertiärstufe. Sie 
richtet sich nach dem Rahmenlehrplan für den Bildungsgang Pflege HF vom 
9. November 2016.
2 Der Bildungsgang Pflege HF fördert insbesondere die Fähigkeit zur Aus-
führung von berufsbezogenen praktischen Aufgaben, zur Umsetzung der er-
worbenen Kenntnisse und zu methodischem und vernetztem Denken.

Art.  10 Dauer der Ausbildung

1 Der Bildungsgang Pflege HF umfasst als reguläre Vollzeitausbildung 5'400 
Lernstunden verteilt auf 3 Jahre.
2 Inhaber eines eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses Fachfrau/-mann Ge-
sundheit FaGe können einen verkürzten Bildungsgang von 2 Jahren Vollzeit 
(3'600 Lernstunden) absolvieren.

Art.  11 Unterbruch der Ausbildung

1 Die Ausbildung kann aus wichtigen Gründen (insbesondere Schwanger-
schaft, Krankheit, Unfall) und basierend auf einem Arztzeugnis maximal 6 
Monate unterbrochen werden.
2 Wird die Ausbildung nach 6 Monaten nicht wieder aufgenommen, wird der 
Ausbildungsvertrag von der  Direktion der  Hochschule für  Gesundheit  der 
HES-SO Valais/Wallis aufgelöst.

Art.  12 Ablauf der Ausbildung

1 Die Ausbildung ist in die Lernbereiche Schule und Praxis aufgeteilt. Der 
Lernbereich  Schule  und  der  Lernbereich  Praxis  beanspruchen  jeweils 
50 Prozent der Ausbildungszeit. Der Lernbereich Training und Transfer ist 
jeweils mit 10 Prozent in den Lernbereichen Schule und Praxis integriert.
2 Der  Lernbereich  Schule  umfasst  70  Wochen  (2'700  Lernstunden).  Die 
Theoriewochen sind verteilt auf 3 Semester.
3 Der Lernbereich Praxis umfasst  70 Wochen (2'700 Lernstunden) verteilt 
auf 3 Semester. Dieser Bereich ist in Praktika in Gesundheitsinstitutionen 
gegliedert.
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4 Die verkürzte zweijährige Ausbildung verläuft gleich wie die reguläre drei-
jährige Ausbildung. Die Studierenden werden ins zweite Bildungsjahr inte-
griert und besuchen den gleichen Unterricht wie die Studierenden der regu-
lären dreijährigen Vollzeitausbildung.

Art.  13 Verantwortung für die Ausbildung

1 Die  Gesamtverantwortung  für  die  Ausbildung liegt  während der  ganzen 
Ausbildungsdauer bei der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/
Wallis.
2 In den Praktika übernimmt der Lernbereich Praxis Mitverantwortung für die 
Ausbildung. Den Verantwortlichen der Praktikumsbetriebe steht die fachliche 
und organisatorische Weisungsbefugnis zu.

Art.  14 Ausbildungsvertrag

1 Zwischen dem Studierenden und der Hochschule für Gesundheit der HES-
SO Valais/Wallis, vertreten durch den Verantwortlichen des Bildungsgangs, 
wird ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen.
2 Bei Anstellung des Studierenden durch die Schule regelt der Ausbildungs-
vertrag die Dauer der Ausbildung, die Rechte und Pflichten des Studieren-
den, die Sorgfaltspflicht und Gesundheitsvorsorge, die Höhe des Lohns und 
die Sozialversicherungen, die Ausbildungskosten und die Modalitäten für die 
Auflösung des Ausbildungsvertrags.
3 Bei  Anstellung des Studierenden durch die  Gesundheitsinstitution regelt 
der Ausbildungsvertrag die Dauer der Ausbildung, die Rechte und Pflichten 
des Studierenden, die Ausbildungskosten und die Modalitäten für die Auflö-
sung des Ausbildungsvertrags.

Art.  15 Vereinbarungen mit Praktikumsbetrieben

1 Das Berner Bildungszentrum Pflege, die Hochschule für Gesundheit  der 
HES-SO Valais/Wallis und der Praktikumsbetrieb schliessen eine Rahmen-
vereinbarung ab.
2 Die Rahmenvereinbarung regelt die Rechte aber auch die gegenseitigen 
Pflichten der Zusammenarbeit. Sie hält zudem die Modalitäten im Streitfall 
fest.

7



414.305

Art.  16 Anwesenheitspflicht

1 Der Besuch des Unterrichts ist obligatorisch und die Unterrichtszeiten sind 
verbindlich.

Art.  17 Absenzen

1 Die Absenzen dürfen insgesamt höchstens zwölf Arbeitstage pro Semester 
(Schule und Praxis) betragen d.h. 10 Prozent der jährlichen Ausbildungszeit. 
Acht Lektionen im Lernbereich Schule entsprechen einem Arbeitstag.
2 Das Fernbleiben, Zuspätkommen und vorzeitige Verlassen des Unterrichts 
oder des Praktikumseinsatzes gelten als Absenz. Auch entschuldigte oder 
bewilligte Absenzen gelten als Absenzen und werden dementsprechend ver-
bucht.
3 Es gibt drei unterschiedliche Arten von entschuldigter Absenz:

a) vorhersehbare Absenzen: Mindestens 14 Tage vor Beginn der Absenz 
muss bei der Leiterin des Bildungsgangs ein ordnungsgemäss begrün-
detes Gesuch eingereicht werden;

b) unvorhersehbare Absenzen: Die Absenz muss telefonisch oder per E-
Mail der Leiterin des Bildungsgangs, dem administrativen Verantwortli-
chen der Studierenden und dem Verantwortlichen des Praktikumsbe-
triebs gemeldet werden;

c) andere  entschuldigte  Absenzen:  Bei  Militär-,  Zivil-  oder  Feuer-
wehrdienst werden die Absenzen nicht als solche verbucht, ausser die 
Absenz dauert mehrt als drei Wochen; im 6. Semester ist es nicht er-
laubt, die erwähnten Funktionen wahrzunehmen; eine Absenz wegen 
Mutterschaft führt in der Regel zu einer Verlängerung der Ausbildung.

4 Bei Überschreitung der zulässigen Anzahl Absenzen muss das laufende 
Semester (Schule oder Praxis) wiederholt werden. Aus wichtigen Gründen 
kann aufgrund eines schriftlichen Gesuchs des Studierenden davon abgewi-
chen werden.

Art.  18 Unentschuldigte oder nicht bewilligte Absenzen

1 Eine ordnungsgemäss begründete Beurlaubung von kurzer Dauer kann im 
Ausnahmefall  vom Verantwortlichen  des  Bildungsgangs  bewilligt  werden. 
Bei einer Absenz von mehr als zwei Tagen wegen gesundheitlichen Proble-
men muss der Studierende ein Arztzeugnis vorweisen.
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2 Unentschuldigte oder von der Direktion der Hochschule für Gesundheit der 
HES-SO Valais/Wallis  nicht  bewilligte  Absenzen können Disziplinarmass-
nahmen gemäss Artikel  19 Absatz  3  des vorliegenden Reglements nach 
sich ziehen.
3 Die Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis bzw. der Prakti-
kumsbetrieb regeln in Weisungen das Verfahren sowie die Bewilligungs- und 
Entschuldigungsgründe.

Art.  19 Disziplin - Massnahmen

1 Die  Kandidaten  haben  die  Regeln  der  Hochschule  für  Gesundheit  der 
HES-SO Valais/Wallis einzuhalten und Anordnungen der Direktion, der Lehr-
personen und des Verantwortlichen des Bildungsgangs zu befolgen.
2 Bei leichten Disziplinarverstössen oder Störungen des Schulbetriebs kann 
die Bildungsgangsleitung auf Antrag der zuständigen Lehrperson nach vor-
gängigem Gespräch mit dem Studierenden eine schriftliche Verwarnung er-
teilen.
3 Die  Direktion der  Hochschule für  Gesundheit  der  HES-SO Valais/Wallis 
kann Studierenden, auf Antrag des Verantwortlichen des Bildungsgangs, ei-
ne schriftliche Verwarnung erteilen, den Ausschluss aus dem Bildungsgang 
androhen oder sie vom Bildungsgang ausschliessen und den Ausbildungs-
vertrag auflösen, bei:

a) wiederholten oder schweren Disziplinarverstössen oder Störungen des 
Schulbetriebs, oder

b) schwerwiegenden und mit der Ausübung des angestrebten Berufs un-
vereinbaren Verfehlungen.

4 Die  Massnahmen gemäss Absatz  3  des vorliegenden Artikels  sind den 
Betroffenen schriftlich mit Rechtsmittelbelehrung zu eröffnen. Vorgängig ist 
ihnen das rechtliche Gehör zu gewähren.
5 Die Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis informiert den 
Praktikumsbetrieb über ergriffene Disziplinarmassnahmen.
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4 Finanzierungsbestimmungen

Art.  20 Anmeldegebühr

1 Für jede Neueröffnung eines Bewerbungsdossiers für den deutschsprachi-
gen Bildungsgang Pflege HF am Standort Visp muss eine Anmeldegebühr 
bezahlt werden.
2 Diese Gebühr beträgt 150 Franken pro Zulassungsverfahren.
3 Dieser Betrag wird nicht zurückerstattet.
4 Das Nichtbezahlen der Anmeldegebühr innerhalb der eingeräumten Frist 
führt zur Ungültigkeit der Anmeldung des Kandidaten.

Art.  21 Gebühr für eine Abweichung der Zulassungsvoraussetzungen

1 Von Kandidaten über 22 Jahre, die hinsichtlich einer Abklärung der Gleich-
wertigkeit um eine Abweichung der Anforderung eines EFZ oder eines Di-
ploms der Sekundarstufe II ersuchen, kann eine zusätzliche Gebühr verlangt 
werden.
2 Diese Gebührt beträgt 300 Franken.
3 Dieser Betrag wird nicht zurückerstattet.

Art.  22 Studiengebühr

1 Die Studiengebühr beträgt 1’500 Franken pro Jahr, zahlbar in zwei Tran-
chen von 750 Franken pro Semester.
2 Die Studiengebühr wird nicht zurückerstattet.
3 Das Nichtbezahlen der Studiengebühr innert 45 Tagen nach Beginn des 
Studienjahres führt zur definitiven Unterbrechung der Ausbildung.
4 Studierende, die wegen Nichtbezahlens definitiv ausgeschlossen wurden, 
müssen bei einem neuen Zulassungsgesuch zuerst ihre Schuld begleichen.

Art.  23 Beiträge an den Studienkosten

1 Der  Beitrag  zur  Deckung  gewisser  Studienkosten  beläuft  sich  auf  550 
Franken pro Jahr. Dieser Beitrag setzt sich wie folgt zusammen:

a) Schulgeld  von  400  Franken:  schulische  Dokumentation  (namentlich 
Fotokopien), und
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b) übrige Leistungen von 150 Franken: Studienreisen, berufliche Visiten, 
kulturelle Tätigkeiten, finanzielle Beteiligung an die Organisation und 
Überwachung der Praktika, finanzielle Beteiligung am IT-Support, Bei-
träge an die Studierendenverbände, diverse finanzielle Beteiligungen 
insbesondere an die mit der Gesundheit der Studierenden im Zusam-
menhang stehenden Ausgaben.

2 Die Beiträge für die vom Bildungsgang erbrachten Leistungen müssen in-
nert 45 Tagen nach Beginn des Studienjahres bezahlt werden.

5 Promotions- und Qualifikationsverfahren

5.1 Allgemeine Bestimmungen

Art.  24 Grundsatz

1 Die Beurteilung der Qualifikation des Studierenden erstreckt sich über die 
gesamte Ausbildungsdauer. Sie orientiert  sich an den Anforderungen des 
Rahmenlehrplans HF Pflege und des Lehrplans HF Pflege. Die Bildungs-
gangleitung informiert die Studierenden rechtzeitig über die Modalitäten.
2 Die Kompetenzen-Nachweise sind kumulativ und promotionswirksam.

Art.  25 Bewertung - Beurteilungsinstrumente

1 Die Kompetenzen-Nachweise werden als erreicht beurteilt, wenn 60 Pro-
zent der möglichen Kriterien oder Punkte erreicht sind.
2 Als Raster für die Beurteilung gilt folgende Bewertung in Prozent:

 

A hervorragend 92 - 100 Prozent

B sehr gut 84 - 91 Prozent

C gut 76 - 83 Prozent

D befriedigend 68 - 75 Prozent

E ausreichend 60 - 67 Prozent

F nicht bestanden unter 60 Prozent

11



414.305

Art.  26 Auflösung Ausbildungsvertrag

1 Der Ausbildungsvertrag wird aufgelöst, wenn zweimal in Folge ein Prakti-
kum mangels Berufseignung vorzeitig abgebrochen wird.
2 Der  Abbruch  des  Praktikums muss  von  den  Berufsbildungsverantwortli-
chen im Lernbereich Praxis schriftlich begründet werden.

5.2 Promotionen im Verlauf der Ausbildung

Art.  27 Voraussetzungen

1 Grundlage  der  Promotionen der  Studierenden bilden  die  Kompetenzen-
Nachweise im Lernbereich Schule und im Lernbereich Praxis. Diese Nach-
weise richten sich nach Anhang 1, der ein vollständiger Teil dieses Regle-
ments ist.
2 Der  Kompetenzen-Nachweis  Praxis  wird  von  den  Berufsbildungsverant-
wortlichen  im Lernbereich  Praxis  durchgeführt  und  muss  mindestens  mit 
ausreichend (E) beurteilt sein. Der Kompetenzen-Nachweis Praxis kann frü-
hestens 4 Wochen vor Semesterende bei der Schule eingereicht werden.
3 Im Übrigen setzt jede Promotion ins nächste Semester die Einhaltung von 
Artikel 17 dieses Reglements voraus.

Art.  28 Wiederholungsmöglichkeiten

1 Erfüllt  der  Studierende die  Bedingungen im Lernbereich  "Schule"  nicht, 
muss das Semester im Lernbereich "Schule" wiederholt werden.
2 Während des Bildungsgangs kann nur einmal ein Semester im Lernbereich 
"Schule" wiederholt werden.
3 Erfüllt der Studierende die Bedingungen im Lernbereich Praxis nicht, muss 
das Semester im Lernbereich Praxis wiederholt werden.
4 Während des Bildungsgangs kann nur einmal ein Semester im Lernbereich 
"Praxis" wiederholt werden. Vorbehalten bleibt das abschliessende Qualifi-
kationsverfahren gemäss den Artikeln 29 bis 33.
5 Der  Arbeitsvertrag  der  Betriebsanstellungs-Studierenden  verlängert  sich 
entsprechend der Verlängerung des Ausbildungsvertrags mit der Hochschu-
le für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis.
6 Erfüllt der Studierende die Bedingungen für einen erfolgreichen Abschluss 
definitiv nicht, wird der Arbeitsvertrag auf das Ende des laufenden Monats 
aufgelöst.
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5.3 Abschliessendes Qualifikationsverfahren

Art.  29 Teile des abschliessenden Qualifikationsverfahrens

1 Das Qualifikationsverfahren wird im 6. Semester durchgeführt und besteht 
aus drei Teilen:

a) einer  praxisorientierten Diplomarbeit,  die eine vertiefte Auseinander-
setzung mit einer Thematik aus dem Arbeitsfeld zeigt. Die Anforderun-
gen an die Diplomarbeit sind in einem Leitfaden beschrieben, welcher 
den Studierenden vor der Erarbeitung abgegeben wird;

b) einem Prüfungsgespräch, das die Reflexion einer komplexen berufli-
chen Situation beinhaltet;

c) der Praktikumsqualifikation des 6. Semesters, die dem Nachweis der 
Kompetenzen, welche für das fachkundige berufliche Handeln in rea-
len Situationen wichtig sind, dient.

2 Das Qualifikationsverfahren gilt als bestanden, wenn jeder der drei Teile 
mittels des Rasters aus Artikel 25 des vorliegenden Reglements positiv be-
wertet wurde.

Art.  30 Wiederholungsmöglichkeiten

1 Nicht erreichte Teile des Qualifikationsverfahrens können nach folgenden 
Modalitäten wiederholt werden:

a) die Diplomarbeit kann einmal verbessert werden ohne Verlängerung 
der Ausbildungszeit;

b) das Prüfungsgespräch kann einmal wiederholt werden ohne Verlänge-
rung der Ausbildungszeit;

c) die Praktikumsqualifikation kann gemäss Rahmenlehrplan frühestens 
6 Monate und spätestens 2 Jahre nach der ersten Durchführung ein-
mal wiederholt werden.

2 Der Verantwortliche des Bildungsgangs legt nach Rücksprache mit den Be-
teiligten den Zeitpunkt der Wiederholung fest.  Bei Uneinigkeit  entscheidet 
die Direktion der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis.
3 Der  Arbeitsvertrag  der  Betriebsanstellungs-Studierenden  verlängert  sich 
entsprechend der Verlängerung des Ausbildungsvertrags mit der Hochschu-
le für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis.
4 Wird  der  zu  wiederholende Teil  des  Qualifikationsverfahrens  erneut  als 
nicht bestanden bewertet, ist das Qualifikationsverfahren definitiv nicht be-
standen. Der Vertrag wird folglich auf das Ende des Monats aufgelöst.
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Art.  31 Prüfungsexperten

1 Die Beurteilungen der drei Teile des Qualifikationsverfahrens werden von 
je zwei Fachpersonen durchgeführt.  Die Bewertungen erfolgen im Einver-
nehmen und die Entscheide werden protokolliert.
2 Das  Prüfungsgespräch  wird  gemeinsam von  den  Prüfungsexperten  der 
Schule und des Praktikumsbetriebs durchgeführt.
3 Die Bewertung der Diplomarbeit wird von Lehrpersonen des Lernbereichs 
Schule durchgeführt.
4 Die Beurteilung der Praktikumsqualifikation wird von zwei Experten der Ge-
sundheitsinstitution vorgenommen, die das Praktikum angeboten hat.
5 Die Experten werden gemäss den geltenden Regeln der HES-SO Valais/
Wallis entlöhnt.

Art.  32 Voraussetzungen zur Diplomerteilung

1 Das Diplom wird erteilt, wenn die nachfolgenden Bedingungen kumulativ 
erfüllt sind:

a) Jeder der drei Teile des Qualifikationsverfahrens muss mit mindestens 
"ausreichend“ beurteilt sein, und

b) die Anzahl Absenzen im 6. Semester wurde gemäss Artikel  17 des 
vorliegenden Reglements nicht überschritten.

Art.  33 Diplomtitel

1 Das Diplom trägt den eidgenössisch anerkannten Titel "dipl. Pflegefachfrau 
HF" bzw. "dipl. Pflegefachmann HF".
2 Das Diplom wird gemeinsam von der Direktion der Hochschule für Gesund-
heit der HES-SO Valais/Wallis, der Direktion des Berner Bildungszentrums 
Pflege und dem für die Bildung zuständigen Departement unterschrieben. 
Es wird bei  den zuständigen Instanzen, d.h.  dem schweizerischen Roten 
Kreuz, das im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und In-
novation wirkt, registriert.
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5.4 Ausschlüsse

Art.  34 Ausschlüsse

1 Aus dem Bildungsgang ausgeschlossen wird ein Studierender, der ohne 
wichtigen Grund:

a) nicht zur Beurteilung der Kompetenzen oder zum Prüfungsgespräch 
im Qualifikationsverfahren erscheint;

b) den Kompetenzen-Nachweis nicht oder unvollständig abgibt;

c) die Diplomarbeit zu spät einreicht;

d) ein unangemessenes Verhalten an den Tag legt, insbesondere uner-
laubte  Hilfsmittel  verwendet,  bereitstellt  oder  vermittelt  oder  fremde 
Werke oder Teile von Handbüchern ohne geeignete Quellenangabe 
verwendet;

e) den Kompetenzen-Nachweis nicht erbracht bzw. die Semesterpromoti-
on nicht mehr als einmal wiederholt hat.

6 Rechtsmittel

Art.  35 Entscheide

1 Promotionsentscheide, Entscheide zur Auflösung des Ausbildungsvertrags 
und Entscheide des abschliessenden Qualifikationsverfahrens werden von 
der Direktion auf Antrag der Bildungsgangleitung verfügt und dem Studieren-
den per Einschreiben mit Rechtsmittelbelehrung eröffnet.

Art.  36 Verfahren

1 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach dem Gesetz über das Verwal-
tungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege (VVRG).
2 Die Studierenden können innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung bei der 
Direktion der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis Einspra-
che erheben.
3 Gegen  die  Entscheide  der  Hochschule  für  Gesundheit  der  HES-SO 
Valais/Wallis kann innert 30 Tagen nach deren Bekanntgabe beim Staatsrat 
Beschwerde erhoben werden.
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